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Bestätigungsvermerk des 
unabhängigen Abschluss-
prüfers 
An die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main 

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses 
und des Konzernlageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Konzernabschluss der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am 

Main, und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025, der 

Gesamtergebnisrechnung, der Gewinn- und Verlustrechnung, der Eigenkapitalveränderungsrechnung und der 

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, 

einschließlich wesentlicher Informationen zu den Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-

ben wir den Konzernlagebericht der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 geprüft. Die nichtfinanzielle Konzernerklärung zur Erfüllung 

der §§ 315b bis 315c HGB haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 

geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den vom International Ac-

counting Standards Board (IASB) herausgegebenen IFRS Accounting Standards (im Folgenden „IFRS Ac-

counting Standards“), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 

31. Dezember 2025 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 

2025 und 

– vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der oben genannten nichtfinanziellen Konzernerklärung. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-

rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir 

keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auf-

fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Konzernabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermes-

sen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2025 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Kon-

zernabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 

gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

❶ Risikovorsorge für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Forderungen an Kunden 

❷ Bewertung von zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Vermögenswerten, bei denen die Er-

mittlung des beizulegenden Zeitwerts unter Anwendung von Bewertungstechniken erfolgt, in 

die mindestens ein wesentlicher nicht am Markt beobachtbarer Bewertungsparameter einfließt 

❸ Bewertung der bauspartechnischen Rückstellungen 

❹ Bewertung bestimmter versicherungstechnischer Schulden 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert: 

① Sachverhalt und Problemstellung  

② Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

③ Verweis auf weitergehende Informationen 
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Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

❶ Risikovorsorge für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Forderungen an Kunden 

① Im Konzernabschluss werden unter dem Bilanzposten „Forderungen an Kunden“ zu fortgeführten An-

schaffungskosten bewertete Forderungen an Kunden in Höhe von € 204.711 Mio (30,9 % der Bilanz-

summe) ausgewiesen. Für das Kreditportfolio besteht zum 31. Dezember 2025 eine bilanzielle Risikovor-

sorge bestehend aus Einzel- und Portfoliowertberichtigungen von insgesamt € 2.814 Mio. Die Bemessung 

der Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft wird insbesondere durch die Struktur und Qualität des Kredit-

portfolios, gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren und die Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter hin-

sichtlich zukünftiger Kreditausfälle unter anderem auch vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung 

der makroökonomischen Einflussfaktoren auf das Kundenkreditgeschäft bestimmt. Die Höhe der Einzel-

wertberichtigungen bei den Kundenforderungen entspricht der Differenz zwischen dem noch ausstehen-

den Kreditbetrag und dem Barwert der aus dem Engagement noch zu erwartenden Rückflüsse. Beste-

hende Sicherheiten werden berücksichtigt. Portfoliowertberichtigungen werden für vorhersehbare, aber 

noch nicht bei einzelnen Kreditnehmern konkretisierte Adressenausfallrisiken im Kreditgeschäft gebildet. 

Dazu werden für nicht einzelwertberichtigte Kredite Portfoliowertberichtigungen in Höhe des erwarteten 

Verlusts für einen Betrachtungszeitraum von zwölf Monaten gebildet, es sei denn, das Kreditausfallrisiko 

hat sich seit dem erstmaligen Ansatz signifikant erhöht. Bei einer signifikanten Erhöhung des Kreditrisikos 

wird eine Portfoliowertberichtigung für die erwarteten Verluste über die Restlaufzeit des betreffenden 

Kredites gebildet. Zur Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen aufgrund der makro-

ökonomischen Rahmenbedingungen hat der Konzern die makroökonomischen Prognosen aktualisiert und 

expertenbasierte Anpassungen der modellbasierten Ausfallwahrscheinlichkeitsprofile (sogenannte Shift-

Faktoren) vorgenommen sowie bei besonders betroffenen Portfolien das Kreditausfallrisiko von nicht ein-

zelwertberichtigten Krediten gesamthaft als signifikant erhöht eingestuft. 

Die Wertberichtigungen im Kundenkreditgeschäft sind zum einen betragsmäßig für die Vermögens- und 

Ertragslage des Konzerns von hoher Bedeutung und zum anderen mit erheblichen Ermessensspielräumen 

der gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der makroökonomischen Prognosen, der verwendeten Shift-Fakto-

ren, der gesamthaften Einstufung des Kreditausfallrisikos von Portfolien und der aus einzelwertberichtig-

ten Kreditengagements noch erwarteten Zahlungsströme verbunden. Darüber hinaus haben die ange-

wandten, auch aufgrund der ungewissen Auswirkungen der makroökonomischen Einflussfaktoren mit we-

sentlichen Unsicherheiten behafteten Bewertungsparameter einen bedeutsamen Einfluss auf die Bildung 

bzw. die Höhe gegebenenfalls erforderlicher Wertberichtigungen. Vor diesem Hintergrund war dieser 

Sachverhalt im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir zunächst die Angemessenheit der IT-Systeme zur Ermittlung der 

Risikovorsorge im Kundenkreditgeschäft und die Ausgestaltung der Kontrollen im relevanten internen 

Kontrollsystem des Konzerns beurteilt und die Funktionsfähigkeit der Kontrollen getestet, insbesondere im 

Hinblick auf die Geschäftsdatenerfassung, die Risikoklassifizierung der Kreditnehmer, die Ermittlung der 

Risikovorsorge und die Validierung der Bewertungsmodelle. Darüber hinaus haben wir die Bewertung der 

Kundenforderungen, einschließlich der sachgerechten Anwendung der Bewertungsmethoden und der An-

gemessenheit geschätzter Werte, auf der Basis einer risikoorientierten Auswahl von Kreditengagements 

beurteilt. Dabei haben wir unter anderem die vorliegenden Unterlagen des Konzerns bezüglich der wirt-

schaftlichen Verhältnisse sowie der Werthaltigkeit der entsprechenden Sicherheiten gewürdigt. Wir haben 

dabei auch die Einschätzung der gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der Auswirkungen der makroökonomi-

schen Einflussfaktoren und deren Berücksichtigung bei der Bewertung der Forderungen nachvollzogen 

und beurteilt. Hinsichtlich der Bewertung von Immobilien- und Windkraft-Finanzierungen haben wir unter 

Einbezug unserer Sachverständigen für die Bewertung von Immobilien und für erneuerbare Energien die 

Anwendung der Bewertungsmodelle nachvollzogen und die Angemessenheit der Inputfaktoren und zu-

kunftsgerichteten Annahmen gewürdigt. 
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Ferner haben wir zur Beurteilung der vorgenommenen Wertberichtigungen die von dem Konzern ange-

wandten Bewertungsmethoden, die zugrundeliegenden Inputdaten, makroökonomischen Annahmen und 

Parameter sowie die Ergebnisse der Validierungshandlungen nachvollzogen und beurteilt. Wir haben dabei 

insbesondere auch unter Einbezug unserer internen Sachverständigen aus dem Bereich Finanzmathematik 

die expertenbasierten Anpassungen der statistisch ermittelten Shift-Faktoren beurteilt. Des Weiteren ha-

ben wir die Begründungen für die gesamthafte Einstufung des Kreditausfallrisikos von einzelnen Portfolien 

als signifikant erhöht nachvollzogen und beurteilt. Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungshand-

lungen konnten wir uns insgesamt von der Vertretbarkeit der bei der Überprüfung der Werthaltigkeit des 

Kundenkreditportfolios von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Annahmen sowie der Angemessen-

heit und Wirksamkeit der implementierten Kontrollen des Konzerns überzeugen. 

③ Die Angaben des Konzerns zur Risikovorsorge für zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete Forde-

rungen an Kunden sind im Anhang des Konzernabschlusses in den Abschnitten 05 „Finanzinstrumente“, 

22 „Risikovorsorge”, 42 „Risikovorsorge”, 58 „Risikovorsorge” und 84 „Art und Ausmaß von Risiken, die 

sich aus Finanzinstrumenten ergeben” enthalten. 

❷ Bewertung von zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten Vermögenswerten, bei denen die Er-

mittlung des beizulegenden Zeitwerts unter Anwendung von Bewertungstechniken erfolgt, in 

die mindestens ein wesentlicher nicht am Markt beobachtbarer Bewertungsparameter einfließt 

① Im Konzernabschluss werden unter den Bilanzposten „Forderungen an Kunden“, „Handelsaktiva”, „Fi-

nanzanlagen” und „Kapitalanlagen der Versicherungsunternehmen” Vermögenswerte in Höhe von 

€ 33.797 Mio (5,1 % der Bilanzsumme) ausgewiesen, bei denen die Ermittlung des beizulegenden Zeit-

werts unter Anwendung von Bewertungstechniken erfolgt, in die mindestens ein wesentlicher nicht am 

Markt beobachtbarer Bewertungsparameter einfließt (sogenannte Level 3-Vermögenswerte). 

Bei der Bewertung von Level 3-Vermögenswerten besteht aufgrund der Notwendigkeit der Verwendung 

von Modellberechnungen und von wesentlichen nicht am Markt beobachtbaren Bewertungsparametern 

ein erhöhtes Bewertungsrisiko. In diesem Zusammenhang sind von den gesetzlichen Vertretern Ermessens-

entscheidungen, Schätzungen und Annahmen, auch im Hinblick auf die Entwicklung der Zinskurven und 

weiterer makroökonomischer Rahmenbedingungen (u.a. Ausfallwahrscheinlichkeiten, Abzinsungszinssatz 

für Anteile an Unternehmen, Bond Spreads, Fair Value Adjustments, Volatilitäten), zu treffen. Geringfügige 

Änderungen dieser Annahmen sowie der verwendeten Modelle können eine wesentliche Auswirkung auf 

die Bewertung dieser Vermögenswerte haben. Aufgrund der betragsmäßig wesentlichen Bedeutung der 

Level 3-Vermögenswerte für die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns sowie der Ermessensspiel-

räume der gesetzlichen Vertreter und der damit verbundenen Schätzunsicherheiten war die Bewertung der 

Level 3-Vermögenswerte im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die vom Konzern für die Bewertung der Level 3-Vermögenswerte 

verwendeten Modelle und die von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Annahmen beurteilt. Dabei 

haben wir unter anderem unsere Bewertungsexpertise für Finanzinstrumente, unser Branchenwissen und 

unsere Branchenerfahrung zugrunde gelegt. Zudem haben wir die Ausgestaltung und die Wirksamkeit der 

eingerichteten Kontrollen des Konzerns zur Bewertung der Level 3-Vermögenswerte und deren Erfassung 

in der Gesamtergebnisrechnung gewürdigt. Hierauf aufbauend haben wir Einzelfallprüfungshandlungen in 

Bezug auf die Bewertung dieser Vermögenswerte vorgenommen. Unsere Einzelfallprüfungshandlungen 

umfassten unter anderem die Beurteilung der gewählten Verfahren, die Würdigung der getroffenen An-

nahmen und die rechnerische Richtigkeit des angewandten Verfahrens. Zudem haben wir in einer risiko-

orientierten Auswahl die Vollständigkeit und Richtigkeit der zugrundeliegenden Bestandsdaten sowie die 

daraus abgeleiteten Wertansätze auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Auf Basis unserer Prüfungshandlungen 

konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschät-

zungen und getroffenen Annahmen zur Bewertung von Level 3-Vermögenswerten begründet und hinrei-

chend dokumentiert sind. 
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③ Hinsichtlich der angewandten Bewertungsgrundsätze verweisen wir auf die Erläuterungen des Konzerns 

im Anhang des Konzernabschlusses im Abschnitt 74 „Vermögenswerte und Schulden, die in der Bilanz mit 

dem beizulegenden Zeitwert bewertet werden“. 

❸ Bewertung der bauspartechnischen Rückstellungen 

① Im Konzernabschluss werden unter dem Bilanzposten „Rückstellungen“ bausparspezifische Rückstellun-

gen in Höhe von € 799 Mio ausgewiesen. Diese enthalten bauspartechnische Rückstellungen, die Ver-

pflichtungen aus Zinsbonifikationen (insbesondere Treueprämien) auf Bauspareinlagen betreffen. Die Ge-

währung der Zinsbonifikationen an die Bausparer ist nach den Tarifbedingungen an den Eintritt verschie-

dener Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Wahl der Option auf die Zinsbonifikation durch den Bausparer, 

die Einhaltung einer Wartezeit, die nach Wahl der Option an dem Bewertungsstichtag beginnt, an dem 

die Zielbewertungszahl und ein bestimmtes Mindestbausparguthaben erreicht sind, das Erreichen einer 

Mindestlaufzeit des Bausparvertrags und der Verzicht auf die Inanspruchnahme des zugeteilten Bauspar-

darlehens. Die Zinsbonifikationen stellen Verpflichtungen dar, die bezüglich ihrer Höhe und Fälligkeit un-

gewiss sind und mit dem Betrag, der die bestmögliche Schätzung der Ausgabe, die zur Erfüllung der ge-

genwärtigen Verpflichtung zum Abschlussstichtag erforderlich ist, bewertet werden. Die Ermittlung der 

Höhe der Rückstellungen erfolgt durch das sog. bilanzielle Verfahren, dem eine Prognose der Treueprämi-

enauszahlung und der gutgeschriebenen Guthabenzinsen aus dem Basisszenario der bauspartechnischen 

Simulationsrechnung (Kollektivsimulation) sowie ein Prognosezeitraum von 50 Jahren zugrunde liegen. Im 

Rahmen der Parametrisierung dieser Simulationsrechnung werden darüber hinaus durch die gesetzlichen 

Vertreter Annahmen zum künftigen Verhalten der Bausparer, das aus historischen Daten und dem prog-

nostizierten Kapitalmarktzins abgeleitet wird, getroffen. Die Prognosequalität des zugrundeliegenden Mo-

dells für die bauspartechnische Simulationsrechnung wird jährlich validiert. Die Ermittlung der Höhe der 

bauspartechnischen Rückstellungen erfordert Ermessensentscheidungen und Annahmen der gesetzlichen 

Vertreter. Geringfügige Änderungen dieser Annahmen in dem verwendeten Modell für die bauspartechni-

sche Simulationsrechnung können eine wesentliche Auswirkung auf die Bewertung der bauspartechni-

schen Rückstellungen für Zinsbonifikationen haben. 

Aufgrund der wesentlichen Bedeutung dieser Rückstellungen für die Vermögens- und Ertragslage des 

Konzerns sowie der damit verbundenen Schätzunsicherheiten und der erheblichen Ermessensspielräume 

der gesetzlichen Vertreter bei der Bemessung der Rückstellungen war die Bewertung der bauspartechni-

schen Rückstellungen im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir gemeinsam mit unseren internen Spezialisten für Bausparmathe-

matik das verwendete Modell für die bauspartechnische Simulationsrechnung, die Ermittlung der Rückstel-

lungen über das bilanzielle Verfahren sowie die von den gesetzlichen Vertretern getroffenen Einschätzun-

gen und Annahmen beurteilt. Dabei haben wir unter anderem unser Branchenwissen und unsere Bran-

chenerfahrung zugrunde gelegt. Zudem haben wir die sachgerechte Verarbeitung der zugrunde gelegten 

Annahmen und Parameter im Rahmen des Prozesses zur Ermittlung und Erfassung der bauspartechnischen 

Rückstellungen gewürdigt. Damit einhergehend haben wir das berechnete Ergebnis zur Höhe der Rück-

stellungen nachvollzogen sowie die stetige Anwendung des zugrundeliegenden Modells überprüft. 

Auf Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen 

Vertretern getroffenen Einschätzungen und Annahmen zur Bewertung der bauspartechnischen Rückstel-

lungen begründet und hinreichend dokumentiert sind. 

③ Die Angaben des Konzerns zu den bauspartechnischen Rückstellungen sind in den Abschnitten 26 „Rück-

stellungen“ und 66 „Rückstellungen“ im Anhang des Konzernabschlusses enthalten. 
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❹ Bewertung bestimmter versicherungstechnischer Schulden 

① Im Konzernabschluss werden unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen“ 

Schulden in Höhe von € 113.616 Mio (17,2 % der Bilanzsumme) ausgewiesen. Von den Verbindlichkeiten 

aus Versicherungsverträgen entfallen € 12.602 Mio auf die „Rückstellung für noch nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle“ sowie € 101.014 Mio auf die „Deckungsrückstellung”. 

Die Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle stellt die Erwartung des Konzerns über 

zukünftige Zahlungen für bekannte und unbekannte Schaden- und Leistungsfälle sowie die damit im Zu-

sammenhang stehenden Aufwendungen dar. Zur Schätzung dieser Verpflichtung werden von dem Kon-

zern unterschiedliche Methoden angewendet. Zudem erfordert die Bewertung dieser Rückstellung ein ho-

hes Maß an Ermessensausübung durch die gesetzlichen Vertreter des Konzerns bezüglich zu treffender 

Annahmen, wie z.B. die Auswirkungen sich verändernder Inflationsraten, Abwicklungsmuster und regula-

torische Veränderungen. Ebenfalls haben die gesetzlichen Vertreter bei der Bestimmung des Abzinsungs-

satzes für die Ermittlung der Rückstellung einen bedeutsamen Ermessensspielraum. Insbesondere die Pro-

duktsparten mit geringer Schadenhäufigkeit, hohen Einzelschäden oder langen Schadenabwicklungszeit-

räumen unterliegen üblicherweise erhöhten Schätzunsicherheiten.  

Die Deckungsrückstellung stellt den Barwert der durch den Konzern geschätzten zukünftigen Zahlungs-

ströme dar. Die Bewertung erfolgt auf Basis komplexer aktuarieller Methoden auf der Grundlage umfas-

sender Prozesse zur Ermittlung von Annahmen über künftige Entwicklungen der zu bewertenden Versiche-

rungsportfolios. Im Rahmen der Bewertung der Schulden sind vor allem die Barwerte der geschätzten zu-

künftigen Zahlungsströme von möglichen wesentlichen Unsicherheiten betroffen. Diese Unsicherheit 

stammt aus dem mit der Schätzung des Barwerts der Zahlungsströme verbundenen Zufalls-, Änderungs- 

und Irrtumsrisiko und den hierfür verwendeten Methoden und verwendeten finanziellen wie nicht-finanzi-

ellen Annahmen. Hierbei wirken insbesondere Annahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Le-

benserwartung oder dem Gesundheitszustand der versicherten Personen, bestehende Optionen und 

Rechte seitens des Versicherungsnehmers bzw. des Versicherungsunternehmens zur Anpassung der Dauer 

oder der Höhe des Versicherungsschutzes, die im Rahmen der Erfüllung der Versicherungsleistung anfal-

lenden zukünftig erwarteten Verwaltungsaufwendungen sowie Erwartungen zur Entwicklung der Zinsen 

und finanzieller Indizes wesentlich auf die Bewertung. 

Zur Bewertung der versicherungstechnischen Schulden finden das allgemeine Bewertungsmodell (General 

Measurement Model, GMM), der variable Gebührenansatz (Variable Fee Approach, VFA) und der Prä-

mienallokationsansatz (Premium Allocation Approach, PAA) Anwendung. 

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der komplexen Ermittlung der zugrundeliegenden Annahmen und 

Schätzungen der gesetzlichen Vertreter war die Bewertung dieser versicherungstechnischen Schulden im 

Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung. 

② Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Angemessenheit ausgewählter Kontrollen des Konzerns zur 

Auswahl der angewendeten Bewertungsmethoden sowie zur Ermittlung von Annahmen und zur Vor-

nahme von Schätzungen für die Bewertung bestimmter versicherungstechnischer Schulden beurteilt. 

Unter Einbindung unserer internen Bewertungsspezialisten haben wir die jeweils angewendeten Bewer-

tungsmethoden und wesentlichen Annahmen mit allgemein anerkannten Bewertungsmethoden und Bran-

chenstandards verglichen und untersucht, inwiefern diese zur Bewertung der versicherungstechnischen 

Schulden geeignet sind. 

Unsere Prüfung beinhaltete auch die Würdigung der Angemessenheit und Integrität der in die Bewertung 

eingehenden Daten und Annahmen, einschließlich der Einschätzung der gesetzlichen Vertreter hinsichtlich 

der Auswirkungen sich verändernder Inflationsraten sowie das Nachvollziehen von Schadenabwicklungs-
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verläufen. Darüber hinaus haben wir die Höhe der Rückstellungen für ausgewählte Produktlinien, insbe-

sondere Produktlinien mit volumenmäßig großen Rückstellungsbeträgen bzw. mit erhöhten Schätzunsi-

cherheiten, nachberechnet. Für diese Produktlinien haben wir die von uns berechneten Beträge mit den 

durch den Konzern ermittelten Werten für die Rückstellungen verglichen und etwaige Differenzen gewür-

digt. Weiterhin haben wir untersucht, ob etwaige Anpassungen von Schätzungen in der Schadenreservie-

rung angemessen dokumentiert und begründet waren. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Beurtei-

lung der Abbildung der verwendeten Zahlungsströme durch die verwendeten IT-Systeme sowie der sach-

gerechten Herleitung und Verwendung von Annahmen für die Bewertung ausgewählter versicherungs-

technischer Schulden. 

Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen konnten wir uns davon überzeugen, dass die 

von den gesetzlichen Vertretern angewandten Methoden, Einschätzungen und Annahmen zur Bewertung 

bestimmter versicherungstechnischer Schulden insgesamt geeignet sind. 

③ Die Angaben des Konzerns zur Bewertung der Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen sind in den 

Abschnitten 11 „Versicherungsgeschäft“, 67 „Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen“ und Ab-

schnitt 89 „Entwicklung der Buchwerte der Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen“ im Anhang des 

Konzernabschlusses enthalten. Hinsichtlich der Angaben zu Art und Ausmaß von Risiken, die sich aus Ver-

sicherungsverträgen ergeben, verweisen wir auf die Erläuterungen des Konzerns im Abschnitt 95 „Risiko- 

und Kapitalmanagement“. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 

umfassen die nichtfinanzielle Konzernerklärung zur Erfüllung der §§ 315b bis 315c HGB als nicht inhaltlich 

geprüften Bestandteil des Konzernlageberichts. 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem alle übrigen Teile des Geschäftsberichts – ohne weitergehende 

Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, des geprüften 

Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sons-

tigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 

von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Infor-

mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

– wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zu den inhaltlich geprüften Konzernlageberichtsanga-

ben oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernabschluss und den 

Konzernlagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS Ac-

counting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzu-

wendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines 
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Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 

des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-

wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 

anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat-

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht, den Kon-

zern zu liquidieren, oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es besteht keine realistische Alternative 

dazu. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-

stellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-

schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht 

erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 

Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei 

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 

Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen we-

sentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 

Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-

sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffe-

nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Dar-

über hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Konzernabschluss und 

im Konzernlagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, 

dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose 
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Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-

stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

– erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrol-

len und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-

fungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnah-

men abzugeben. 

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-

methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte 

und damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss 

und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-

benheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-

ren kann. 

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 

sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 

der Konzernabschluss unter Beachtung der IFRS Accounting Standards, wie sie in der EU anzuwenden sind, 

und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ver-

mittelt. 

– planen wir die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um ausreichende geeignete Prüfungsnach-

weise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Teilbereiche innerhalb des Konzerns 

einzuholen als Grundlage für die Bildung der Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlage-

bericht. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwecke der Kon-

zernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. Wir tragen die alleinige Verantwortung für un-

sere Prüfungsurteile. 

– beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentspre-

chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns. 

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten 

Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 

wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 

gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 

sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-

res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Män-

gel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen 

Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängig-

keit auswirken, und sofern einschlägig, die zur Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenomme-

nen Handlungen oder ergriffenen Schutzmaßnahmen. 
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, 

diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am be-

deutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 

Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öf-

fentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anfor- 
derungen 

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen 
Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach § 317 Abs. 
3a HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der 

Datei dzbankkonzern_2025-12-31-1-de.zip enthaltenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiederga-

ben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeich-

net) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen we-

sentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese 

Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in 

das ESEF-Format und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben 

genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten Datei enthaltenen und für Zwecke der Of-

fenlegung erstellten Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in allen wesentlichen 

Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil 

sowie unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss und zum beigefügten Konzernlagebe-

richt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsur-

teil zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben genannten 

Datei enthaltenen Informationen ab. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten Datei enthaltenen Wiedergaben des Konzernabschlus-

ses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des IDW Prü-

fungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von Ab-

schlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 (06.2022)) und des International Standard 

on Assurance Engagements 3000 (Revised) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weiterge-

hend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem 

des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprü-

ferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen mit den 

elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nach Maßgabe des § 328 

Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 

Satz 4 Nr. 2 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 

notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beab-

sichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 

Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-Unterlagen als 

Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers des Konzernabschlusses für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesentli-

chen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB 

sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – Verstöße 

gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 

diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-

lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

– gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen Kontrollen, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben. 

– beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d.h. ob die die ESEF-Unterlagen enthaltende 

Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fas-

sung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

– beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften Konzernab-

schlusses und des geprüften Konzernlageberichts ermöglichen. 

– beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF-Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) nach Maß-

gabe der Artikel 4 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der am Abschlussstichtag geltenden 

Fassung eine angemessene und vollständige maschinenlesbare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermög-

licht. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 21. Mai 2025 als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses ge-

wählt. Wir wurden am 4. November 2025 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Ge-

schäftsjahr 2021 als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossen-

schaftsbank, Frankfurt am Main, tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Be-

richt an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen. 

  

609



 DZ BANK  
Geschäftsbericht 2025 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
 

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt – 
Verwendung des Bestätigungsvermerks 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Konzernabschluss und dem geprüf-

ten Konzernlagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format überführte 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht – auch die in das Unternehmensregister einzustellenden Fassun-

gen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften Konzernabschlusses und des geprüften Kon-

zernlageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der „Vermerk über die Prüfung der für 

Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Konzernabschlusses und des Konzernlage-

berichts nach § 317 Abs. 3a HGB“ und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in 

elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Michael Quade. 

 

Frankfurt am Main, den 6. März 2026 

PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

    

Ralf Schmitz   Michael Quade 

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
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